
Sind Sie in einer Organisation für den Einsatz
von Freiwilligen zuständig? Dann empfehlen wir
Ihnen, sich an den folgenden Standards für die
Begleitung von Freiwilligen zu orientieren. Sind
Sie freiwillig oder ehrenamtlich tätig? Dann un-
terstützt Sie der Schweizer Sozialzeitausweis
dabei, bei Ihrer Einsatzleitung die Berücksich-
tigung dieser Standards einzufordern.

1. ANERKENNUNG 
DER FREIWILLIGENARBEIT

Freiwillige haben ein Anrecht auf persönliche
und öffentliche Anerkennung ihrer Leistung.
Freiwilligenarbeit braucht zeitgemässe Rah-
menbedingungen. Als geeignete Formen der
Anerkennung speziell zu erwähnen sind der
Schweizer Sozialzeitausweis, eine grosszügi-
ge Spesenregelung sowie die Übernahme von
Weiterbildungskosten durch die Institution. 

2. ARBEITSBEDINGUNGEN

Eine zeitliche Beschränkung der Einsätze ver-
hindert Missbrauch und Überlastung von Frei-
willigen. In der Schweiz arbeiten Freiwillige
durchschnittlich 4 Stunden pro Woche. Es ist
motivierend für die Freiwilligen, wenn sie eine
Mitsprachemöglichkeit bei der Ausgestaltung
ihrer Aufgabe haben. Der Zugang zur Infra-
struktur (Räume, Fotokopierer etc.) soll ge-
währleistet sein.

3. BEGLEITUNG DER FREIWILLIGEN

Einsatzinstitutionen benennen eine Ansprech-
person für die Freiwilligen. Ihre Aufgabe ist es,
die Freiwilligen einzuführen, zu begleiten und zu
unterstützen sowie deren Interessen innerhalb
der Institution zu vertreten. Besonders moti-
vierend und unterstützend für Freiwillige ist 
es, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen
können, sei es mit der Einsatzleitung oder im 
Rahmen eines Erfahrungsaustauschs in einer
Gruppe.

4. EINSATZVEREINBARUNG

Es empfiehlt sich auch bei kleineren Einsätzen,
gegenseitige Erwartungen und Vereinbarungen
schriftlich festzuhalten und die Dauer oder
Fortsetzung des Einsatzes regelmässig zu be-
sprechen. 

5. AUSWERTUNG DER FREIWILLIGENARBEIT

Freiwilligenarbeit soll ausgewertet werden.
Das regelmässige Gespräch – einzeln oder an-
geleitet in Gruppen – dient dem Erfahrungs-
austausch, der Standortbestimmung und der
Auswertung der geleisteten Arbeit.

6. SPESENREGELUNG UND VERSICHERUNG

Freiwilligenarbeit ist grundsätzlich unbezahlte
Arbeit. Hingegen sind Spesen zu entschädi-
gen. Als Spesen gelten effektive Auslagen wie
Fahrkosten, Verpflegung, Porti, Telefone sowie
Entschädigungen oder Pauschalen. Freiwillige
sollen während ihres Einsatzes durch die Insti-
tution versichert werden (Unfall, Haftpflicht, bei
Fahrdiensten zusätzlich Kaskoversicherung).

7. AUSWEISEN DER GELEISTETEN ARBEIT

Institutionen, welche mit Freiwilligen arbeiten,
beziehen die Freiwilligenarbeit in ihre Unterneh-
mensphilosophie ein. Sie weisen die freiwillig
oder ehrenamtlich geleisteten Stunden aus und
fördern so deren öffentliche Anerkennung. 
Freiwilligenarbeit kostet; sie soll deshalb auch
im Budget sowie in der Jahresrechnung er-
scheinen.
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